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Protokoll 
 

 

über die am 26. September 2017 von 18.00 Uhr bis 20.05 Uhr im Sitzungszimmer des Kommu-

nalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

14. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Hanspeter Ellmerer, Alois Foidl,  

Christine Gschnaller, Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Melanie Hutter, 

Johann Mayr, Claudia Pali, Petra Sojer, MSc (ab 18.03 Uhr), Robert Steger,  

Mag. Maria Strele, Brigitte Wallner, Peter Wallner, Robert Wurzenrainer,  

Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Heribert Mariacher (das einberufene Ersatzmitglied Carmen Steger unent-

schuldigt), Christine Bernhofer (Ersatz: Brigitte Wallner [entschuldigt auch 

das Ersatzmitglied Werner Gantschnigg]) 

 

Unentschuldigt: Carmen Steger 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Zustimmung zum Sondergebrauch: Baugrubensicherung („Goldener Löwe“) 

2) Vergabe eines Dienstleistungsauftrags: Biomüll 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Johann Burgstaller/Robert Law 

b) Rupert Seiwald/Elisabeth Seiwald 

2) Änderung des Raumordnungskonzepts: Gst. 2737, 2739/1, 2739/2 und 2743/3 (Rupert 

Seiwald) 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 6142/1 (Riester‘sche Priesterhausstiftung/Simon Meade)  

b) Gst. 5398 (Riester‘sche Priesterhausstiftung) 

c) Gst. 207/9 (Johann Burgstaller) 

d) Gst. 2735/1, 2736, 2737 und 2739/2 (Rupert Seiwald) 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 3463/25 (Helmut Eder) 

 

2) Kulturausschuss 

1) Neuerlassung der Friedhofsordnung 

 

3) Straßenausschuss 

1) Neufestlegung von Straßennamen 
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IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

V. Genehmigung von Klagsführungen 
 

 

 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 17 Gemeinderäte anwesend. 

 

Brigitte Wallner gelobt gemäß § 28 Abs. 1 TGO 2001 das Folgende: 

 

Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt uneigen-

nützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in Tirol und ih-

rer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern. 

 

Der Bürgermeister setzt den ursprünglichen Tagesordnungspunkt III.1.3.c) Bauausschuss: Ände-

rungen des Flächenwidmungsplans: Gst. 2151/1, 2151/14. 2151/20 und 2152 (Johann Reiter) 

von der Tagesordnung ab. Ein Widerspruch gemäß § 43 Abs. 3 lit. a TGO 2001 erfolgt nicht. 

 

Petra Sojer, MSc, kommt um 18.03 Uhr zur Gemeinderatssitzung. Es sind 18 Gemeinderäte an-

wesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

Es liegen keine Berichte des Bürgermeisters vor. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Zustimmung zum Sondergebrauch: Baugrubensicherung („Goldener Löwe“) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 
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Beschluss (18:0): 
 

Die Unterfertigung des Vertrags („Zustimmung zum Sondergebrauch“) laut Anlage A dieses 

Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Vergabe eines Dienstleistungsauftrags: Biomüll 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (16:0): [Simon Aschaber, Andrea Hauser abwesend] 
 

Der Zuschlag für den sowohl im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl./S S145 01/08/2017 

299699-2017-DE) als auch im Boten für Tirol (Stück 32 vom 9. August 2017, Nr. 739) be-

kanntgemachten Dienstleistungsauftrag „Biomüll“ wird gemäß § 130 Abs. 1 Bundesvergabe-

gesetz 2006 an Simon Aschaber erteilt. Unter einem wird die Ermächtigung zum Abschluss 

des entsprechenden Vertrags erteilt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Johann Burgstaller/Robert Law 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Johann Burgstaller und Robert Law 

laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Rupert Seiwald/Elisabeth Seiwald 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Rupert Seiwald und Elisabeth Seiwald 

laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 
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2) Änderung des Raumordnungskonzepts: Gst. 2737, 2739/1, 2739/2 und 2743/3 (Rupert 

Seiwald) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Bei den Gst. 2737, 2739/1, 2739/2 und 2743/3 erfolgt nachstehende Änderung des örtli-

chen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohn-

nutzung mit der Indexziffer W 7, der Zeitstufe ZA und der Baudichtestufe D 1 

mit der zwingenden Erlassung eines Bebauungsplans gemäß den Bestimmun-

gen des örtlichen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol 

 Festlegung der Indexziffer W 7: Siedlungserweiterungsbereiche für überwie-

gende Wohnnutzung. Zur Sicherstellung einer Bereitstellung für die Befriedi-

gung des örtlichen Wohnbedarfs ist der Abschluss begleitender privatrechtli-

cher Vereinbarung oder die Sicherung eines sozial verträglichen Bodenpreises 

erforderlich. Vorzugsweise ist eine Widmung der Flächen mit Ausnahme jener 

des Eigenbedarfs im Zuge eines Ankaufs durch den Tiroler Bodenfonds vorzu-

nehmen. Vor Widmung oder Bebauung einzelner Grundstücke ist ein generel-

les Erschließungs- und Bebauungskonzept für den gesamten Siedlungsent-

wicklungsbereich erforderlich. Die zur unmittelbaren Erschließung des Sied-

lungsgebiets erforderlichen Verkehrsflächen sind bei Übernahme durch die 

Gemeinde in deren öffentliches Gut (Straßen und Wege) abzutreten. Zur Si-

cherstellung einer ausreichenden Naherholungsfunktion des Siedlungsgebiets 

sind im Bereich der Erschließungsstraßen ausreichend öffentlich zugängliche 

Grünflächen oder straßenbegleitende Grünanalgen zu sichern. 

 Ausweisung einer landschaftlich wertvollen Freihaltefläche (FA) gemäß § 3 

des Verordnungstexts des örtlichen Raumordnungskonzepts der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol 
 

Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 6142/1 (Riester‘sche Priesterhausstiftung/Simon Meade) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:1): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6142/1 (etwa 114 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Gst. 5398 (Riester‘sche Priesterhausstiftung) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 5398 (etwa 103 m²) von Freiland in Sonder-

fläche für sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen mit fol-

genden Festlegungen: Zähler: 16, Jungviehstall 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 207/9 (Johann Burgstaller) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:1): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 207/9 (etwa 601 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wir jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
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berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

d) Gst. 2735/1, 2736, 2737 und 2739/2 (Rupert Seiwald) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2735/1 (etwa 7 m²) von Freiland in Ver-

kehrsfläche 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2736 (etwa 10 m²) von Freiland in Verkehrs-

fläche 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2737 (etwa 287 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2737 (etwa 9 m²) von Freiland in Verkehrs-

fläche 

 Umwidmung des Gst. 2739/2 (etwa 121 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 3463/25 (Helmut Eder) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (16:2): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3463/25 von Dr. Erich Ortner vom 26. April 

2017 („07/2017 Helmut Eder“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 aufgelegt. 

Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 erfolgt mit der 

Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Be-

schluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnah-

mefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder 

Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Kulturausschuss 

1) Neuerlassung der Friedhofsordnung 

 

Der Amtsleiter trägt den Entwurf der neuen Friedhofsordnung vor. Beim Vortrag von § 6 

Abs. 2 („Grabstätten können nicht reserviert werden.“) weist er darauf hin, dass ein dazu 

in Konflikt stehender Antrag von Claudia Pali vorliegt („Reservierung letzte Grabstätte“ – 

siehe Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls). 

 

Anlässlich der Diskussion wendet sich Claudia Pali gegen das Verbot des § 3 Abs. 2 lit a 

(„… Insbesondere ist verboten … das Mitbringen von Tieren … (Vom Verbot ausgenom-

men sind Assistenz- und Therapiehunde nach § 39a Bundesbehindertengesetz …).“) Sie 

fordert in diesem Zusammenhang eine „verschließbare Vorrichtung“ („Zwinger“) für die 

Unterbringung von Hunden vor dem Friedhof. 

 

Beschluss (17:1): [Claudia Pali dagegen] 
 

Verordnung 
 

Die Friedhofsordnung laut Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls wird erlassen. 
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3) Straßenausschuss 

1) Neufestlegung von Straßennamen 

 

Beschluss (18:0): 
 

Verordnung 
 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 1991 über die Bezeichnung von Verkehrsflä-

chen und die Nummerierung von Gebäuden wird verordnet: 

 

Bezeichnung von Verkehrsflächen 
 

§ 1. (1) Die in Anlage A zu dieser Verordnung lila dargestellte Verkehrsfläche erhält die 

Bezeichnung „Eifersbachweg“. 

 

(2) Die in Anlage B zu dieser Verordnung grün dargestellte Verkehrsfläche erhält die Be-

zeichnung „Neuhausweg“. 

 

(3) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Anlagen A (= Anlage J (Julius) dieses Ge-

meinderatsprotokolls) und B (= Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls) stellen einen 

Bestandteil dieser Verordnung dar. 

 

In-Kraft-Treten 
 

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Antrag Claudia Pali I. Es liegt ein Antrag Claudia Pali mit dem Betreff „Reservierung letzte Ru-

hestätte“ vor. Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage L angehängt (siehe in 

diesem Zusammenhang auch die Ausführungen auf der vorhergehenden Protokollseite). 

 

Nach Verlesung des Antrags durch den Bürgermeister (Antragsinhalt: „Der Gemeinderat möge 

beschließen, dass es möglich ist, als St. Johanner Bürger, sich bereits zu Lebzeiten seine letzte 

Ruhestätte, gegen Verrichtung der jährlichen Grabgebühr, zu reservieren.“) und einer kurzen 

Diskussion erfolgt die Abstimmung. Dabei findet der Antrag keine Mehrheit (eine Prostimme,  

17 Gegenstimmen). 
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Antrag Claudia Pali II. Es liegt ein weiterer Antrag von Claudia Pali vor („Evaluierung Wegwei-

ser und ggf Nachjustierung“). Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage M 
(Martha) angehängt. 

 

Der Bürgermeister verliest diesen Antrag (Antragsinhalt: „Der Gemeinderat möge beschließen, 

dass eine Evaluierung der Wegkennzeichnungen im gesamten Gebiet St. Johann/T und bei Be-

darf eine Nachjustierung in Auftrag gegeben wird.“) 

 

Beschluss (18:0): 
 

Der Antrag „Evaluierung Wegweiser und ggf Nachjustierung“ wird gemäß § 41 Abs. 2 TGO 2001 

dem Verkehrsausschuss zur Vorberatung und Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zuge-

wiesen. 

 

Anfrage Claudia Pali I. Es liegt eine Anfrage von Claudia Pali vor, die sich um einen nach ihrer 

Ansicht „abgetragene(n)“ „Straßenhöcker“ in der Kaiserstraße dreht. Die Anfrage ist diesem Ge-

meinderatsprotokoll als Anlage N (Nordpol) angehängt. 

 

Der Bürgermeister antwortet, dass der fragliche Straßenhöcker nicht abgetragen worden sei. 

Vielmehr sei dessen Höhe nach Sanierungsarbeiten (Entfernung von Schlaglöchern und von 

Randleisten) an den neuen Straßenbestand angeglichen worden. 

 

V. Genehmigung von Klagsführungen 
 

Beschluss (18:0): 
 

Gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001 wird für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung für den 

Verhandlungsgegenstand V. Genehmigung von Klagsführungen die Öffentlichkeit ausgeschlos-

sen. 

 

Beschluss: 
 

Die Einbringung der Klagen laut den Anlagen O (Otto) und P dieses Gemeinderatsprotokolls 

wird genehmigt. In diesem Zusammenhang wird der Dwyer-Embacher-Lechner Rechtsanwälte 

GesbR Prozessvollmacht erteilt. 

 

Dieses Protokoll enthält 16 Anlagen. Die Anlagen O (Otto) und P sind Bestandteil der gesonder-

ten Niederschrift nach § 46 Abs. 3 TGO 2001. 
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St. Johann in Tirol, 26. September 2017 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 














































































